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Beschlussvorlage 

für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes interkommunales Gewerbegebiet 

Nordschwansen 

 

Datum der Erstellung: 15.06.2026 

Aktualisiert am:                                                                                                                                 --- 

Erstellt von: J. Jürgensen 

Berichterstattung durch: J. Jürgensen 

Termin der Verbandsversammlung: 25.06.2026 

Behandlung: Öffentlich 

Beratungszweck: Beschlussfassung 

 

Abzeichnungsverlauf: 

 

 

Betreff 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen für das 

Haushaltsjahr 2026 

 

Sach- und Rechtslage: 

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und des § 77 der Gemeinde-

ordnung für Schleswig-Holstein (GO) hat die Verbandsversammlung für jedes Haushaltsjahr eine 

Haushaltssatzung zu erlassen.  

 

Gemäß § 1 Abs.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus:  

1. dem Ergebnisplan,  

2. dem Finanzplan,  

 

Nach § 1 Abs.2 GemHVO sind dem Haushaltsplan ein Vorbericht und einige Übersichten beizufü-
gen.  

Hinweis:  
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Da der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen nur im Produkt Wirt-

schaftsförderung tätig wird, wird auf die Unterteilung von Teilplänen verzichtet. Der Zweckverband 

beschäftigt kein eigenes Personal und somit entfällt der Stellenplan. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen beschließt die  

Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2026 gemäß Anlage. 

 

 

 

Anlage(n) 
 
1. Haushaltssatzung 2026 IGN 

2. Vorbericht 2026 IGN 

3. Ergebnis- und Finanzplan 2026 IGN 
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Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen  

für das Haushaltsjahr 2026 
 

 
Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und §77 der Gemeindeordnung wird nach 
Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 25.06.2026 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichts-
behörde folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

1.       im Ergebnisplan mit 
einem Gesamtbetrag der Erträge auf              241.600 EUR 
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                                                      124.000 EUR 
einem Jahresüberschuss von                              117.600 EUR 
einem Jahresfehlbetrag von                                       0 EUR 
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach  
§ 26 Absatz 1 Satz 1 GemHVO zum Haushaltsausgleich                                              0 EUR 
 

2.       im Finanzplan mit 
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf                  238.500 EUR 
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeiten auf                  124.000 EUR 
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf                 727.900 EUR 
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf                 829.400 EUR 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden festgesetzt: 
 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- 
förderungsmaßnahmen auf                 727.900 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                          0 EUR 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                          0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesene Stellen auf                        0 Stellen 

 

 

 

             § 3 
 

Die Verbandsumlage beträgt 235.000 Euro und wird nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels gemäß Anlage 1 der 
Verbandssatzung festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt: 
 
 1. Stadt Arnis 11.750 EUR 
 2. Gemeinde Dörphof 11.750 EUR 
 3. Gemeinde Grödersby 23.500 EUR 
 4. Stadt Kappeln  105.750 EUR 
 5. Gemeinde Karby 11.750 EUR 
 6. Gemeinde Oersberg 11.750 EUR 
 7. Gemeinde Rabel 11.750 EUR 
 8. Gemeinde Rabenkirchen-Faulück 11.750 EUR 
 9. Gemeinde Stoltebüll     11.750 EUR 
10. Gemeinde Thumby 11.750 EUR 
11. Gemeinde Winnemark  11.750 EUR 
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Kappeln, den           Zweckverband Interkommunales 
          Gewerbegebiet Nordschwansen 
                 Der Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
                              (Meyer) 
































